
Zahnstatus

von Z. bzw. Bißspuren wird zur 
Identifizierung von Tätern ange
wandt. Eine positive Zuordnung nach 
Gewinnung von Vergleichsmaterial 
(z. B. Kiefermodell) vom Tatverdäch
tigen ist nur bei Gebissen mit in
dividuellen Besonderheiten möglich. 
An der Leiche vertrocknet eine Biß
spur (wie bei allen Hautverletzungen). 
Ihre Sicherung erfolgt am besten 
durch Asservierung des betreffenden 
Hautstücks (Vermeidung von Über
trags- oder Projektionsfehlern, 
gleichzeitig Beurteilung von Schürf
spuren.) -* Speichelspuren [12]

Zahnstatus: Beschreibung des Zu
stands eines Gebisses. Die Unter
suchungsorgane fordern den Befund 
bei Identifizierungsmaßnahmen einer 
vermißten Person beim Zahnarzt an. 
Bei unbekannten Leichen wird der Z. 
im Gerichtsmedizinischen Institut 
aufgenommen.

Zähnung: bei oder nach der Herstel
lung eines Druckerzeugnisses er
folgte Perforierung (gelochte Reiß
oder Trennlinie in Papier) z. B. bei 
Postwertzeichen, Beitragsmarken, 
Vordrucken, Schreibblocks u. ä. Die 
Messung erfolgt mittels Zähnungs
schlüssel.

Zangenspuren -» Werkzeugspuren

Zehnfingerabdrucksammlung:
Sammlung von —> Fingerabdrücken 
(der Fingerbeeren), die auf der 
Grundlage der -» daktyloskopischen 
Klassifizierung zum Zwecke der 
Identifizierung gesammelt werden. 
Sie dient speziell der Identifizierung 
von Spurenverursachern durch Aus
wertung -» daktyloskopischer Spuren 
(in der Regel auf der Grundlage be
nannter Verdächtiger oder der Selek
tion auf Basis von EDV-Recherchen; 
in Ausnahmefällen auch Berechnung 
wahrscheinlicher Formeln durch

Merkmalsanalyse vorhandener dak
tyloskopischer Spuren bei besonders 
bedeutsamen Straftaten); Identifizie
rung unbekannter Toter; Feststellung 
(Identifizierung) von Personen, deren 
Personalien nicht feststellbar oder 
zweifelhaft sind (Personenfeststel
lungsverfahren).

Zehnfingerklassifizierung -> dak
tyloskopische Klassifizierung

Zeichnung: spezielle grafische Dar
stellung von Personen, Gegenständen 
oder ihren räumlichen Beziehungen. 
Mit ihr läßt sich z. B. ein —> Ereignisort 
wiedergeben. Sie ergänzt die schrift
liche bzw. fotografische Darstellung 
eines Sachverhalts. Z. sind wichtige 
Hilfsmittel bei -> Ermittlungs- und 
Untersuchungshandlungen (z.B. 
Grundlage für Zeit-Weg-Dia-
gramme), für Rekonstruktionen und 
Untersuchungsexperimente. Gern. 
StPO sollen sie als Ergänzung von 
Protokollen dienen. Um die Verständ
lichkeit und Eindeutigkeit zu gewähr
leisten, wurden für Z. Anforderungen 
ausgearbeitet und z. T. gesetzlich ge
regelt. Das bedeutet: Einhaltung der 
gültigen Normen wie Maßstab und 
Zeichnungsformat (Standards); Be
nutzung festgelegter Zeichen, Sym
bole, Signaturen und Farben; Ein
tragung der Nordrichtung und der 
Windrichtung (soweit erforderlich); 
Erläuterung durch Legende und 
Schriftfeld, aus dem die Dienststelle, 
der Name des Ausfertigenden, das 
Datum der Anfertigung, die Bezeich
nung des Ereignisses, die Tagebuch- 
Nummer und das Datum des Ereig
nisses hervorgeht; Angabe von be
nutzten Karten, Stadtplänen o. ä. Zur 
Vorbereitung von Z. können Skizzen 
bzw. fotogrammetrische Aufnahmen 
angefertig werden.
Z. lassen sich nach verschiedenen, 
einander nicht ausschließenden Ge
sichtspunkten unterscheiden: nach
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